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Honorarsätze  
1.8.2022 - 31.12.2022 

Honorarsätze 
1.1.23 - 31.07.2023 

Honorarsätze 
1.8.2023 - 31.07.2024 

 von bis von bis von bis 

1. Honorare für Präsenz- und Online-Lehrtätigkeit je 
Unterrichtseinheit (45 Minuten)  

            

Honorargruppe (HG) 1.1  
Für freie Mitarbeitende, deren Lehrtätigkeit eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulausbildung erfordert und die von 
hervorgehobener Bedeutung ist, wenn die Gewinnung eines/einer 
besonders qualifizierten freien Mitarbeiters/Mitarbeiterin für die 
Durchführung der Veranstaltung unabdingbar ist 

75,94 € 126,00 € 75,94 € 126,00 € 79,54 € 131,99 € 

Honorargruppe 1.2  

Für freie Mitarbeitende, deren Lehrtätigkeit eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulausbildung oder gleichwertige 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten erfordert 

39,14 € 60,75 € 39,14 € 60,75 € 41,00 € 63,64 € 

Honorargruppe 1.3  

Für freie Mitarbeitende, deren Lehrtätigkeit eine abgeschlossene 
Hochschulbildung (Bachelor oder Diplom FH)oder gleichwertige 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten erfordert 

28,21 € 37,01 € 28,21 € 37,01 € 29,55 € 38,76 € 

Honorargruppe 1.4  

Für freie Mitarbeitende, deren Lehrtätigkeit eine abgeschlossene 
Fachschulausbildung oder gleichwertige Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erfordert 

23,67 € 28,50 € 23,67 € 28,50 € 24,80 € 29,85 € 

2. Honorare für die Durchführung von Prüfungen je Zeitstunde (60 
Minuten) 

 

Für freie Mitarbeitende, deren Prüfungstätigkeit eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulausbildung oder gleichwertige 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeitenund eine gültige 
Prüferlizenz bzw. Bewerterlizenz oder gleichwertige Kenntnisse, 
Erfahrungen und Fertigkeiten erfordert. 

32,62 € 32,62 € 34,17 € 
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Honorarsätze  
1.8.2022 - 31.12.2022 

Honorarsätze 
1.1.23 - 31.07.2023 

Honorarsätze 
1.8.2023 - 31.07.2024 

3.Teilnahme an Konferenzen, Beratungen, Einstufungen von bis von bis von bis 

Honorargruppe 3.1.  

Honorar für die Teilnahme an von der VHS veranlassten (Programm-) 
Planungskonferenzen, Fachkonferenzen und anderen Konferenzen je 
Sitzung  

28,50 € 57,00 € 28,50 € 57,00 € 29,85 € 59,71 € 

Honorargruppe 3.2  

Einstufungen und Beratungen je Zeitstunde (60 Minuten) 28,00 € 40,50 € 30,00 € 40,50 € 30,00 € 42,42 € 

4. Honorare für sonstige Tätigkeiten (z.B. sonstige 
prüfungsbezogene Leistungen) je Zeitstunde (60 Minuten) 

            

Honorargruppe 4.1.   

Für freie Mitarbeitende, deren Tätigkeit eine abgeschlossene  
wissenschaftliche Hochschulausbildung oder gleichwertige 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten erfordert 

26,09 € 35,00 € 26,09 € 35,00 € 27,33 € 36,66 € 

Honorargruppe 4.2  

Für freie Mitarbeitende, deren Tätigkeit eine abgeschlossene 
Hochschulbildung (Bachelor oder Diplom FH) oder gleichwertige 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten erfordert 

20,01 € 29,00 € 20,01 € 29,00 € 20,96 € 30,38 € 

Honorargruppe 4.3       

Für freie Mitarbeitende, deren Tätigkeit eine abgeschlossene 
Fachschulausbildung oder gleichwertige Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erfordert 

16,66 € 21,00 € 16,66 € 21,00 € 17,45 € 22,00 € 

Honorargruppe 4.4  

Für freie Mitarbeitende, deren Tätigkeit keine spezielle Ausbildung 
erfordert 

13,00 € 17,00 € 13,00 € 17,00 € 13,62 € 17,81 € 
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 1.8.2022 - 31.12.2022 1.1.23 - 31.07.2023 1.8.2023 - 31.07.2024 

5. Aufwandsentschädigung  

Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Beratungen der 
gewählten Vertretung der frei- und nebenberuflichen Mitarbeitenden 
mit den Programmbereichs- oder Volkshochschulleitungen. 

31,00 € 31,00 € 31,00 € 

 

6. freiwillige Zuschusszahlungen des Landes Berlin 

Zuschuss für    

6.1 Rentenversicherung 9,3% des vertraglich festgelegten Honorars 

6.2 Kranken- und Pflegeversicherung 8,8% des vertraglich festgelegten Honorars 

Summe aller Beitragssätze 18,1% des vertraglich festgelegten Honorars 

6.3 Pauschaler Zuschuss vor und nach 
dem errechneten Entbindungstag, 
höchstens 99 Tage 

26 EUR pro Kalendertag 

 


